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§ 1 ARPTV
 ARPTV - Ausübungsregeln für das Piercen und Tätowieren

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

(1) Piercen im Sinne dieser Verordnung ist das Durchstechen der Haut zwecks Anbringung von Schmuck an Hautfalten,

verknorpelten Stellen des Ohres oder des Nasen ügels, oder an der Zunge vor dem Zungenbändchen, sofern dazu ein

Gerät verwendet wird, das höchstens zwei Millimeter durchmessend in die Haut eindringt und keine strich- oder

flächenförmigen Verletzungen oder Vernarbungen verursacht.

(2) Tätowieren im Sinne dieser Verordnung ist das Einfügen von Farbsto en in die menschliche Haut oder Schleimhaut

zu dekorativen Zwecken. Zum Tätowieren zählt auch das Anbringen von Permanent-Make-Up.
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